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RS UVS Kärnten 1995/02/13 KUVS-
777/13/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1995

Rechtssatz

Stirbt die Betreiberin eines Bordells und arbeitet der Beschuldigte als Kellner in diesem Betrieb weiter und nimmt auch

die Agenden der Verstorbenen wahr, ist er nicht als Betreiber des Bordells anzusehen, wenn er selbst als solcher nicht

auftrat, ihn die im Lokal erwirtschafteten Gewinne nicht zufallen und vom nachmaligen Betreiber des Bordells für seine

interimistische Leistungstätigkeit nur ein Gehalt bezog (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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